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L94058 Ärztekammer Vorarlberg

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

82/03 Ärzte Sonstiges Sanitätspersonal

Norm

ÄrzteG 1984 §75 Abs2;

ÄrzteG 1984 §77;

BeitragsO Wohlfahrtsfonds ÄrzteK Vlbg §8 Abs1;

BeitragsO Wohlfahrtsfonds ÄrzteK Vlbg §8 Abs2;

B-VG Art7 Abs1;

Satzung Wohlfahrtsfonds ÄrzteK Vlbg §15 Abs1;

Rechtssatz

Bei den § 15 Abs 1 Satzung Wohlfahrtsfonds ÄrzteK Vlbg und den § 8 Abs 1 und Abs 2 BeitragsO Wohlfahrtsfonds

ÄrzteK Vlbg handelt es sich nicht um eine als unsachlich zu erkennende Pauschalierung, bei der die Möglichkeit

steigenden Einkommens nach dem 35ten Lebensjahr bei Selbständigen vernachlässigt wird. Der VwGH hegt daher

gegen diese Regelung keine verfassungsrechtlichen Bedenken unter dem Blickwinkel des Gleichheitssatzes.
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